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18 SOnfte. f$t»«tg. $a»btt>. «S«ttnng („2Wetft«bIatt") 9h. î
barüöer tjimoeg gehenben, bureh Sßaljen angefpannten,
jirfa 1,4 m breiten ffiljbanb unb einer großen format«
roalje. Sie SJtaffe roirb ben Drögen burcf) jroei mit
SJÎetaEfieben überfpannte, tn bie glüffigfett eintauchenbe
frömmeln entnommen, in bie baS SBaffer hineinläuft,
mätjrenb bie feften Seile in bünner Sdjicht auf ber Ober»
fläche haf^n bleiben, non rao fie ^an baS giljbanb
gelangen, welches fie über bie SEJÎafcE)ine hinroeg ju ber
fich langfam brelfenben gormatroalae beförbert unb bort
auf biefe abftreift. Hat ber Auftrag bie geroünfchte Sicfe
erlangt, fo ertönt etn Säutroerf, ber SRafchinenführer
fdfneibet bie weiche platte mit einem SJieffer auf unb
iäfjt fie über ben oorgelagerten Sifch hinuntergießen.
Sie 3lbmeffungen finb 1,2 m in ber Söreite unb bis ju
4 m in ber Sänge. Stach abermaligem SlufroHen ge»

langen fte auf bie ©chneibmafdjine, um an ben oier
Seiten befdjnitten ju merben unb hierauf in ben Säger»

räum, roo fie aufgefchidjtet unb in ein bis jtoei SJtonaten
fteinhart werben. (Schlufj folgt.)

Hrefefcfyreifcett Hr. 3H8
an bie

Getttionen )k Sicher, ©eroerfieuerbanties.

äBerte VerbanbSmitglieber
Statuten» unb übungSgemäjj finbet bie 3 a l) r e § o e r »

fammlung beS Schwerer. ©eroerbeoerbanbeS in ber
erften Hälfte beS SOtonatS (funi ftatt. SiefeS (fahr
roirb fie nach Sirbon einberufen werben.

Sie nächfie QentraloorftanbSfihung roirb baS genaue
Saturn, foroie bie Sraltanben feftlegen; in SluSficht ge»

nommen ftnb ber 31. ÜDtai unb 1. (funi 1924. Um
bie VorbereitungSarbeiten für biefe (fahreSoerfammtung
tn ben Verbänben ungeftört burchfüljren ju fönnen,
möchten roir aber nicht unterlaffen, unfere Seftionen auf
folgenbe ißunfte aufmerlfam ju machen :

I. SBahlen in ben (fentraloorftanb.
Sie neuen Statuten beS VerbanbeS fehen h^r eine

oon ber bisherigen abroeichenbe SBahlart oor. § 10
ber Statuten ift mafjgébenb. ©r lautet:

„®er 3enttalDotftanb befielt au§ 25 SKitgltebern. @r
roirb oon ber 3at)re3t>eifatnmtung auf eine îlmtêbauer oon
8 gabrcn geroäbtt.

Die 3abre§oerfamm!urg ernennt in elfter fiinie ben
ißtäfibenten. 12 2Jîitg(ieber finb au§ ben 5?otfd)lägen ber
tantorialen 33erbänbe ju joäbien. 3« ber SRegel foU ein
lantonater SSerbmb nur einen Vertreter in ben SJorftanb
aborbnen. ®ie cerfchiebenen SanbeSteite foüen angemeffen
beiäcfficEjtigt irerben.

Dite 12 ineitern üHitgtieber jinb au§ ben ®otfd)'ägeti
ber Säeruf^oerbänbe jù robbten, roobei bie etojelnen ®ri p=
pen angemeffene iöetüctfidjttg mg fi ben foüen.

®te bezüglichen S8or|d)loge foüen ber ®irettion min»
beftenä 4 SBocpen oor ber Igabreêoerfamtnlung eingereicht
toetben.

®er ipräfibent fotoobl roie Me Süitglieber be§ 3®*"
tratuorfianbeê finb nad) 3lbtanf einer 3tmt§bauer roieber
roäf)Ibar."

SCßir möchten unfere Seftionen bringenb bitten, bie

oorgefchrtebenen Triften einhalten.
Surdh oorherige Verftänbigung tnnerhatb ber 93 e»

rufSgruppen oerroanbter VerufS» Verbänbe
etnerfeitS unb ber fantonalen ©eroerbeoerbänbe
anberfeitS foKte eS möglich fein, hier eine fojufagen rei»

bungSlofe ©rneuerung beS 3entraloorfianbeS beS Sdjroeis.
©eroerbeoerbanbeS ju ermöglichen. Sßir empfehlen (fhnen
ein folcheS Vorgehen.

II. 2Bat)l ber cerfchiebenen ftänbigen
Stommiffionen.

SiefeS Söahtgefchäft ftelft bem B^utraloorftanb beS

Schweiber. ©eroerbeoerbanbeS $u. tluS unfern (falfreS»
berichten (3. Umfchlagfeite) ftnb foroohl bie ßommiffionen
als beten Sftitglieber erfichtlich- Sofern oon unfern
Seftionen eine Énberung in ber ßufammenfehung biefer
Sïommiffioneh geroünfcljt roirb, bitten roir um rechtzeitige

SJlelbung an bie Sireftion beS Schroetter, ©eroerbeoer»
banbeS. Ser an ber (fahreSoerfammlung 1924 neuge»
wählte ßentraloorftanb roirb biefe Neuwahlen ber ftän»
bigen Kommiffionen oornehmen.

III. Einträge ber Seftionen juhanben
ber SahreSoerfammlung.

§ 14 ber Statuten fdfjreibt oor, bafj Einträge ber
Seftionen, bie an ber (fahreSoerfammlung jur Veljanb»
lung fommen foüen, ber Sireftion beS Schroetter.
©eroerbeoerbanbeS minbeftenS 4 SBocljen oor 3lb»
h alt un g ber QühreSmfmnmlung eingereicht werben
muffen.

IV. SIeuanmelbungen oon 93erbänben.
93erbanb glarnerifcher © eroerbeoereine;

SBallifer ^anbelSfammer (Chambre Valaisanne
de Commerce); 93erbanb fchroeijer. Siför» unb
Spirituofenhänbler.

2Bir geben biefe SlufnafpnSgefuche gemä| § 3 unferer
Statuten befannt. gattS innert nützlicher fÇrift feine
©infprachen erfolgen, werben roir bie befinitioe 3luf=
nähme ber Slngemelbeten im nächften $retSfcf)reiben be»

fannt geben.

SJlit freunbeibgenöffifchem ©ruf) :

fytir bte ®ireftion:
Ser tpräfibent : Sr. S>. Sfchumt.

Sie Sefretäre : ©aleajji, gütfpr.
IHoöcrt ^accarö.

Uoik$wtmêafi.
©thugbauer Der ©rfiMDuKgSpatente. Ser ißerein

fchroeizetifdEjer SRafchineninbuftrieEer hat in einer ©tngabe
oom Februar biefeS QaljreS an bie 93unbeSbehörben
baS ©efucl) gefieUt, eS möchte bie maximale Schuhbauer
ber fdhweijerifchen ©rfinbungSpatente c bie gemäi 3lrt. 10
beS S. ©. betr. bie ©rfinbungSpatente oom 21. Quni 1907
im ^Regelfälle 15 Q^hï® com SlnmelbungStage hl"®9
beträgt), um btei, eoent. um fünf Qahre, b. h- auf 18,
eoent. auf 21 Qahre oerlängert werben.

SaS Slmt für geiftigeS ©igentum in Sern
erfucht nun tn Verfolgung biefer Slnregung um Seant»

roortung folgenber fragen:
1. galten Sie eine Verlängerung ber jurjeit 15 ^ahre

(oom SlnmelbungStag hluu>eg) betragenben majimalen
Schuhfrift ber fchroeijerifchen ©rfinbungSpatente grunb»
fähtid) für roünfc|enSroert?

2. ©eben Sie bejahenbenfatlS, ben Vorjug: a) einer

Verlängerung um brei (jähre, b. h- auf total 18 (jfah*e ;

b) ober einer Verlängerung um fünf (jah«. b. h- auf
total 20 Qah^e?

3. galten Sie eine Verlängerung auch ^r jurjeit
15 (jah^e (oon ber Hinterlegung h!"u>eg) betragenben
maximalen Sdhuhfrift ber gewerblichen SJlufter unb SRo»

belle, unb jroar auf total 20 (fahre für roünfchenSroert

16 Jvnst». fchwsiz. Handw. Zeitnng („Meisterblatt") Nr. Ä

darüber hinweg gehenden, durch Walzen angespannten,
zirka 1,4 m breiten Filzband und einer großen Format-
walze. Die Masse wird den Trögen durch zwei mit
Metallsieben überspannte, in die Flüssigkeit eintauchende
Trommeln entnommen, in die das Wasser hineinläuft,
während die festen Teile in dünner Schicht auf der Ober-
fläche haften bleiben, von wo sie "an das Filzband
gelangen, welches sie über die Maschine hinweg zu der
sich langsam drehenden Formatwalze befördert und dort
auf diese abstreift. Hat der Auftrag die gewünschte Dicke

erlangt, so ertönt ein Läutwerk, der Maschinenführer
schneidet die weiche Platte mit einem Messer auf und
läßt sie über den vorgelagerten Tisch hinuntergleiten.
Die Abmessungen sind 1,2 m in der Breite und bis zu
4 m in der Länge. Nach abermaligem Aufrollen ge-
langen sie auf die Schneidmaschine, um an den vier
Seiten beschnitten zu werden und hierauf in den Lager-
räum, wo sie aufgeschichtet und in ein bis zwei Monaten
steinhart werden. (Schluß folgt.)

Areisschreiben Nr 3^8
an die

Sektionen des Schweizer. Gewerdeoerkindes.

Werte Verbandsmitglieder!
Statuten- und übungsgemäß findet dieJahresver-

sammlung des Schweizer. Gewerbeverbandes in der
ersten Hälfte des Monats Juni statt. Dieses Jahr
wird sie nach Arbon einberufen werden.

Die nächste Zentralvorstandsfitzung wird das genaue
Datum, sowie die Traktanden festlegen; in Aussicht ge-
nommen sind der 31. Mai und 1. Juni 1924. Um
die Vorbereitungsarbeiten für diese Jahresversammlung
in den Verbänden ungestört durchführen zu können,
möchten wir aber nicht unterlassen, unsere Sektionen auf
folgende Punkte aufmerksam zu machen:

I. Wahlen in den Zentralvorstand.
Die neuen Statuten des Verbandes sehen hier eine

von der bisherigen abweichende Wahlart vor. § 19
der Statuten ist maßgebend. Er lautet:

„Der Zentralvorftand besteht aus 25 Mitgliedern. Er
wird von der Jahresversammlung auf eine Amtsdauer von
3 Jabren gewählt.

Die Jahresversammlung ernennt in erster Linie den
Präsidenlen. 12 Mitglieder sind aus den Borschlägen der
kantonalen Verbände zu wählen. Ja der Regel soll ein
kantonaler Verband nur einen Vertreter in den Borstand
abordnen. Die verschiedenen Laudesteile sollen angemessen
beiückstchtigl werden.

Die 12 weitern Mitglieder sind aus den Vorschlägen
der Berufsverbände zu wählen, wobei die einzelnen Grip-
pen angemessene Berücksichtig mg st den sollen.

Die bezüglichen Vorschlüge sollen der Direktion min-
bestens 4 Wochen vor der Jahresversammlung eingereicht
werden.

Der Präsident sowohl wie die Mitglieder des Zen-
tralvorstandes sind nach Ablauf einer Amtsdauer wieder
wählbar."

Wir möchten unsere Sektionen dringend bitten, die

vorgeschriebenen Fristen einzuhalten.
Durch vorherige Verständigung innerhalb der Be-

rufsgruppen verwandter Berufs-Verbände
einerseits und der kantonalen Gewerbeverbände
anderseits sollte es möglich sein, hier eine sozusagen rei-

bungslose Erneuerung des Zentraloorstandes des Schweiz.
Gewerbeverbandes zu ermöglichen. Wir empfehlen Ihnen
ein solches Vorgehen.

II. Wahl der verschiedenen ständigen
Kommissionen.

Dieses Wahlgeschäft steht dem Zentralvorstand des
Schweizer. Gewerbeverbandes zu. Aus unsern Jahres-
berichten (3. Umschlagseite) sind sowohl die Kommissionen
als deren Mitglieder ersichtlich. Sofern von unsern
Sektionen eine Änderung in der Zusammensetzung dieser
Kommissioneì, gewünscht wird, bitten wir um rechtzeitige
Meldung an die Direktion des Schweizer. Gewerbeoer-
bandes. Der an der Jahresversammlung 1924 neuge-
wählte Zentralvorstand wird diese Neuwahlen der ftän-
digen Kommissionen vornehmen.

III. Anträge der Sektionen zuhanden
der Jahresversammlung.

§ 14 der Statuten schreibt vor, daß Anträge der
Sektionen, die an der Jahresversammlung zur BeHand-
lung kommen sollen, der Direktion des Schweizer.
Gewerbeverbandes mindestens 4 Wochen vor Ab-
Haltung der Jahresversammlung eingereicht werden
müssen.

IV. Neuanmeldungen von Verbänden.
Verband glarnerischer Gewerbevereine;

Walliser Handelskammer (Plmmbrö Vàànne
<Ze Lommörev); Verband schweizer. Likör- und
Spirituosenhändler.

Wir geben diese Aufnahmsgesuche gemäß H 3 unserer
Statuten bekannt. Falls innert nützlicher Frist keine

Einsprachen erfolgen, werden wir die definitive Auf-
nähme der Angemeldeten im nächsten Kreisschreiben be-
kannt geben.

Mit freundeidgenössischem Gruß:

Für die Direktion:
Der Präsident: Dr. H. Tschumi.

Die Sekretäre: H. Galeazzi, Fürspr.
Robert Jaccard.

Schutzdauer der Ersmdlmgspateute. Der Verein
schweizerischer Maschinenindustrteller hat in einer Eingabe
vom Februar dieses Jahres an die Bundesbehörden
das Gesuch gestellt, es möchte die maximale Schutzdauer
der schweizerischen Erfindungspatente (die gemäß Art. 19
des B. G. betr. die Erftndungspatente vom 21. Juni 1997
im Regelfalle 15 Jahre vom Anmeldungstage hinweg
beträgt), um drei, event, um fünf Jahre, d. h. auf 18,
event, auf 21 Jahre verlängert werden.

Das Amt für geistiges Eigentum in Bern
ersucht nun in Verfolgung dieser Anregung um Beant-
wortung folgender Fragen:

1. Halten Sie eine Verlängerung der zurzeit 15 Jahre
(vom Anmeldungstag hinweg) betragenden maximalen
Schutzfrist der schweizerischen Erfindungspatente gründ-
sätzlich für wünschenswert?

2. Geben Sie bejahendenfalls, den Vorzug: a) einer

Verlängerung um drei Jahre, d. h. auf total 18 Jahre:
b) oder einer Verlängerung um fünf Jahre, d. h. auf
total 29 Jahre?

3. Halten Sie eine Verlängerung auch der zurzeit
15 Jahre (von der Hinterlegung hinweg) betragenden
maximalen Schutzfrist der gewerblichen Muster und Mo-
delle, und zwar auf total 29 Jahre für wünschenswert?
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